
, 

, 

9010 Klagenfurt am Wörthersee Völkermarkter Ring 19 Internet: www.ktn.gv.at 
Amtsstunden (Öffnungszeiten): Mo-Do 7.30-16.00 Uhr und Fr 7.30-13.00 Uhr; Parteienverkehr: Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr 
Austrian Anadi Bank AG IBAN: AT34 5200 0000 0115 0383 BIC: HAABAT2K 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT 

KLAGENFURT-LAND 

Bereich 4 - Baurecht, Natur- und Umweltschutz 

 

 

 

     

   Datum 14.04.2026 
 Abs: Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, Bereich 4 - Baurecht, Natur- und 

Umweltschutz, Völkermarkter Ring 19, 9010 Klagenfurt am Wörthersee 
 

 
Zahl 

KL-BAU-83904/2025-22 
(Vor-GZ: KL3-BAU-733/2025) 

   Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 
     

 Doppler Vermietungs GmbH 

 

Um- und Zubau des bestehenden 

Betriebsgebäudes auf den PN 790 und PN 791/2, 

beide KG 72152 Pörtschach am See; 

 

 Auskünfte Sabrina Lerchster 

  Telefon 050 536-64035 

  Fax 050 536-64001 

  E-Mail post.bhkl@ktn.gv.at 
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Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen Verhandlung 
 
Die Doppler Vermietungs GmbH hat mit Eingabe vom 27.03.2025, letztmalig verbessert am 23.02.2026, um 
baurechtliche Bewilligung für den Um- und Zubau des bestehenden Betriebsgebäudes im Erdgeschoß auf den 
PN 790 und PN 791/2, beide KG 72152 Pörtschach am See, angesucht. 
 
Hierbei soll auf den Grundstücken PN 790 und PN 791/2, beide KG 72152 Pörtschach am See, der Gastgarten 
an der Süd- und Ostfassade des bestehenden Gastronomiebetriebes durch eine Holz-Stahlkonstruktion mit 
Glas-Holzdeckung überdacht werden.  
Im Gastraum 1 und im Genuss- und Imbissraum ist geplant, die Parapete abzubrechen und Fenstertüren 
einzusetzen.  
Im Bereich der Anlieferung für die Küche sollen zwei Kühlräume an der Westseite des Gebäudes angebaut 
werden, wobei die Ost- und Nordseite dieses Gebäudebereiches mit einer Verschalung aus Lärchenholz 
versehen werden soll.  
Im bestehenden Heizraum soll die Ölheizung samt Öltank abgebrochen und durch eine Flüssiggastherme 
ersetzt werden. Der Lagerbehälter für das Flüssiggas soll an der nördlichen Seite der Liegenschaft unterirdisch 
verlegt und mit einem Schutzzaun umgeben werden. 
Der bestehende Parkplatz soll gemäß einem Projekt der CCE ZT-GmbH vom 24.02.2025 neu organisiert 
werden. 
 
 
In dieser Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt: 
 
Ort: an Ort und Stelle 

(auf den PN 790 und 791/2, beide KG 72152 Pörtschach am Wörthersee) 
 
Datum:   Donnerstag, 07.05.2026 
 
Zeit:   09.00 Uhr 
 
Bitte kommen Sie persönlich zur Verhandlung oder entsenden Sie an Ihrer Stelle eine bevollmächtigte Person.  
Bevollmächtigter/Bevollmächtigte kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu 
Erwerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden. 
 
Der/Die Bevollmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine 
schriftliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten. 
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Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, wenn 

• Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (z.B. einen Rechtsanwalt/eine 
Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine Wirtschaftstreuhänderin oder 
einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lassen, 

• Ihr Bevollmächtigter/Ihre Bevollmächtigte seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre Bürgerkarte 
nachweist, 

• Sie sich durch uns bekannte Angehörige (§ 36a des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991), 
Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns bekannte Funktionäre-/Funktionärinnen von 
Organisationen vertreten lassen und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, oder 

• Sie gemeinsam mit Ihrem/Ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommen.  
 
Bitte bringen Sie diese Verständigung zur Verhandlung mit. 
 
Sie können während der für den Parteienverkehr geltenden Amtsstunden (08.00 bis 12.00 Uhr) und nach 
telefonischer Absprache in folgende Pläne und sonstige Behelfe Einsicht nehmen: 
Projektunterlagen 
 
Ort der Einsichtnahme: 
Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, 4. Stock, Zimmer-Nr. 406. 
 
Abgesehen von Ihrer persönlichen Verständigung wird die Verhandlung 

• an der Amtstafel der Gemeinde Pörtschach am Wörther See, 

• an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land,  

• durch Verlautbarung im Internet auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land 
kundgemacht. 
 
Als Antragsteller/in beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgeführt oder auf Ihre 
Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen. Wenn Sie aus wichtigen Gründen (zB 
Krankheit, Behinderung, zwingende berufliche Behinderung oder Urlaubsreise) nicht kommen können, teilen 
Sie uns dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben können. 
 

Die Kundmachung hat gemäß § 42 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 AVG idgF. zur Folge, dass 
ein Beteiligter/Beteiligte seine/ihre Parteistellung verliert, soweit er/sie nicht spätestens am Tag vor Beginn 
der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Baubehörde oder während der Verhandlung 
Einwendungen erhebt. Außerhalb der Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens 
am Tag vor Beginn der Verhandlung bis zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein.  

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, rechtzeitig 
Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, können 
Sie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Erhebung von Einwendungen 
gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache, bei uns 
Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass 
eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt. 
 
Rechtsgrundlagen:  
§ 1 Abs 1 Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62/1996, zuletzt geändert durch LGBl Nr. 
17/2025, iVm § 1 Abs. 1 lit. a Kärntner Bau-Übertragungsverordnung idF. LGBl. Nr. 75/2024; 
§§ 3 Abs. 2, 6 lit. a, b und e, 16 Abs. 1 und 2, 17 und 23 K-BO; 
§§ 40 bis 42, 45 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 50/2025. 

 
Für den Bezirkshauptmann: 

 
Mag. Clarissa Motschiunig 
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